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Antrag auf Teilgenehmigung zum Bauvorhaben:
Industriesammier Nord, 1. Planungsabschnitt zwischen Kläranlage Kaditz und Radeburger Straße

Sehr geehrter Herr Strothteicher,

zu Ihrem Antrag vom 30. August 2021 erlässt die Landeshauptstadt Dresden, Amt für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft, folgenden

Bescheid:

1. Die Ausnahmegenehmigung wird antragsgemäß zum oben genannten Bauvorhaben mit Nebenbestim­
mungen erteilt und gilt drei Jahre ab Bekanntgabe. Die Grundlage sind die fünf eingereichten Lagepläne 
vom 27. Juli 2021 mit Änderungen bis zum 20. Dezember 2021.

2. Die 19 beigefügten Kartenauszüge sind Bestandteil des Bescheides. Der Trassenverlauf wird in den Karten 
auszügen nur schemenhaft dargestellt.

3. Es werden keine Verwaltungsgebühren festgesetzt.

Ostsächsische Sparkasse Dresden 
IBAN: DE58 8505 0300 3159 0000 00 
BIC: OSDDDE81XXX

Deutsche Bank
IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00 

BIC: DEUTDE8CXXX

Postbank
IBAN: DE77 86010090 00010359 03 

BIC: PBNKDEFF

Commerzbank
IBAN: DE76 8504 0000 0112 0740 00 

BIC: COBADEFFXXX

Grunaer Straße 2 • 01069 Dresden 
Telefon (03 51) 4 88 7101 
Telefax (03 51) 4 88 7103

E-Mails:
stadtverwaltung@dresden.de-mail.de
stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.

www.dresden.de

Sie erreichen uns über die Haltestelle:
Pirnaischer Platz
Sprechzeiten:
Mo 9-12 Uhr
Di, Do 9-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr

Für Menschen mit Behinderung: 
Parkplatz, Aufzug, WC

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails 
an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unterwww.dresden.de/kontakt.



Nebenbestimmungen

Bedingungen:

1. Die beiliegende Bauanzeige ist für den jeweiligen Bauabschnitt vollständig ausgefüllt bis spätestens drei 
Tage vor Baubeginn an den zuständigen Bearbeiter zu senden.

2. Der Bescheid gilt nur im Zusammenhang mit erteilter Genehmigung vom Straßen- und Tiefbauamt und 
erteilter Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen der Landeshauptstadt Dres­
den für die Objekte Elbwiesen - Gemarkung Kaditz, Objektnummer 1593/01, Flurstück 1500/4, Gemarkung 
Kaditz, Übigauer Straße - Extensivfläche, Objektnummer 1783/01, Flurstück 1500/12, Gemarkung Kaditz 
und Riegelplatz, Objektnummer 5114/02, Flurstück 2170, Gemarkung Kaditz. (Formular in der Anlage)

3. Gehölze in privaten Bereichen

Verläuft die Trasse im Schutzbereich von geschützten Gehölzen auf privaten Flächen, so sind diese Tras­
senabschnitte mindestens sechs Wochen vor Baubeginn beim Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden 
zu beantragen (Kontaktdaten siehe Informationsblatt). Eine Kopie des Bescheides wird dem Umweltamt 
übergeben.

Auflagen:

1. Gehölze im öffentlichen Bereich

Die geschützten Gehölze nach Gehölzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden sind entsprechend des 
Merkblattes „Schutz von Gehölzen auf Baustellen" und durch folgende Maßnahmen zu schützen.

Vor Baubeginn ist unbedingt an allen Bäumen im Baubereich ein Stammschutz gemäß dem beigefügten 
Merkblatt „Schutz von Gehölzen auf Baustellen" anzubringen.

Folgende Straßenbäume sind von der Baumaßnahme betroffen (siehe beigefügte Kartenauszüge):

Straße Baumart Nummer Alter Maßnahme

Neuländer Straße
Stiel-Eiche 1 Altbaum Stammschutz, Saugbagger

Stiel-Eiche 2,3 Altbäpme Stammschutz

Der Aushub des Materials hat im Wurzelbereich (Bodenraum unter der Baumkrone zuzüglich 1,50 Meter 
im Umkreis) des Baumes Nummer 1 bis zur benötigten Sohltiefe durch vorsichtiges Absaugen mit dem 
Saugbagger zu erfolgen.

Dabei sind Wurzeln mit einem Durchmesser größer als drei Zentimeter nicht zu beschädigen und nicht zu 
trennen, gegebenenfalls ist der Wurzelbereich zu unterfahren. Die freigelegten Wurzeln sind mit einem 
feuchtem Vlies vor Austrocknung und Beschädigungen zu schützen. Dazu ist das beiliegende Merkblatt, 
Buchstabe E zu beachten.

Die Bäume sind während der Baumaßnahme an der Rückseite zu bewässern.

Der Verbau ist so zu errichten, dass keine Wurzeln beschädigt werden. Der Abstand zwischen Verbau und 
den Stammbereichen der Bäume Nummer 2 und 3 muss mindestens drei Meter betragen. Der Mindestab­
stand zwischen Verbau und Stammbereich des Baumes Nummer 1 auf der Neuländer Straße muss 2,20 
Meter betragen. Der Industriesammler Nord ist so nah wie möglich an dem vorhandenen Mischwasserka­
nal in Richtung Straßenmitte einzuordnen.



Die Standorte der Straßenbäume Nummer 1 bis 3 (Stiel-Eichen, Altbäume), Neuländer Straße sind von der 
Stadtentwässerung Dresden im künftigen Schutzstreifen der Trasse zu tolerieren. Dies gilt auch für 
Neupflanzungen bei erforderlichem Ersatz der Altbäume.

Im Bereich des nördlichen Schutzstreifens befinden sich zusätzlich 23 im Zuge des Straßenausbaus geplan­
te Standorte für Straßenbaumpflanzungen, welche mit der Verkehrsplanung zur Neuländer Straße am 
26. November 2020 vom Stadtrat mit der Vorlage 0424/20 beschlossen wurden. Vor Baubeginn ist durch 
die Stadtentwässerung Dresden dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sowie dem Straßen- und Tief­
bauamt die schriftliche Genehmigung zu den Baumpflanzungen im Schutzstreifen auf der Neuländer Stra­
ße und zukünftig betroffenen Straßenabschnitten zu erteilen. Um das Einwachsen von Wurzeln in den 
Mischwasserkanal zu verhindern, ist an den nach Einschätzung der Stadtentwässerung erforderlichen Stel­
len der Mischwasserkanal mit Durchwurzelungsschutz zu versehen.

Bei auftretenden Problemen ist ein Vororttermin mit dem Amt für Stadtgrün und Abfall Wirtschaft, Herrn 
Kinzel, Telefon (03 51) 4 88 70 64, E-Mail IKinzel@dresden.de zu vereinbaren.

Folgende Anlagenbäume sind von der Baumaßnahme betroffen (siehe beigefügte Kartenauszüge):

Objekt Baumart Nummer Alter Maßnahme
Spielplatz Neuländer 
Straße/ Moritzburger 
Landstraße, 
Objektnummer
0585/01

Stiel-Eiche 2, 3, 4, 5, 6, 
7,16, 28,
29, 30, 34, 
39, 44

Altbäume Stammschutz an den Bäumen, 
welche nicht durch den Spiel­
platzzaun geschützt sind, die 
verwendete Technik ist dem 
Lichtraumprofil anzupassen, kein 
Durchtrennen von Wurzeln mit 
einem Durchmesser größer als 
zwei Zentimeter

Auf den eingefassten Baumscheiben (unbefestigt, teilweise befestigt oder begrünt) dürfen keine Aufgra­
bungen und Ablagerungen erfolgen, eine Befahrung mit Technik ist untersagt.

An den Anlagenbäumen des Spielplatzes Neuländer Straße/ Moritzburger Landstraße, ist ein Stammschutz 
entsprechend des Merkblattes „Schutz von Gehölzen auf Baustellen" anzubringen, sofern die Bäume nicht 
durch den vorhandenen Spielplatzzaun geschützt sind. Die verwendete Technik ist dem Lichtraumprofil 
anzupassen. Erforderliche Schnittmaßnahmen an den Bäumen sind mit dem Amt für Stadtgrün und Ab­
fallwirtschaft abzustimmen.

Beim Auffinden von Wurzeln mit einem Durchmesser größer als zwei Zentimeter, sind diese nicht zu be­
schädigen und nicht zu trennen. Sollte das Unterfahren nicht möglich sein, sind aus Gründen der Standsi­
cherheit Rückschnitte zwingend mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Frau Klabes, Telefon 
(03 51) 4 88 70 86, E-Mail KKIabes@dresden.de abzustimmen.

Baustelleneinrichtungen, Befahrungen und Ablagerungen sind auf der Fläche des Spielplatzes Neuländer 
Straße/Moritzburger Landstraße, Objektnummer 0585/01 nicht gestattet.

Für neun Bäume auf dem städtischen Flurstück 1205/5, Gemarkung Kaditz wird die Fällung in Aussicht ge­
stellt. Für diese Bäume sind Ersatzpflanzungen gemäß Gehölzschutzsatzung zu leisten. Die Ersatzpflanzun­
gen sind auf dem Flurstück 1205/5, Gemarkung Kaditz sowie der Grünanlage Riegelplatz inklusive einer 
dreijährigen Fertigstellungs- beziehungsweise Entwicklungspflege zu erbringen. Die beanspruchte Fläche 
des Flurstückes 1205/5, Gemarkung Kaditz ist nach Bauende als Rasenfläche wiederherzustellen und mit 
einem Bord zur Straße zu versehen. Zu den Fällgenehmigungen und Details der Ersatzpflanzungen wenden 
Sie sich bitte an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Herrn Fester, Telefon (03 51) 4 88 70 88,
E-Mail TFester@dresden.de.



2. Straßenbegleitgrün

Die Baumaßnahme befindet sich teilweise im Straßenbegleitgrün Radeburger Straße - zwischen 
Hellerhofstraße und Augustusweg, Objektnummer 5752/01. Diese Flächen werden vom Straßen- und 
Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden verwaltet und im Auftrag vom Amt für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft gepflegt. Eine Genehmigung zur Nutzung ist vom Straßen- und Tiefbauamt zu erteilen.

Auf dem Straßenbegleitgrün dürfen keine Ablagerungen von Aushubmassen und Baumaterialien erfolgen. 
Vor Beginn und nach Beendigung der Arbeiten ist eine Fotodokumentation anzufertigen. Die Aufgra­
bungsstellen sind so gering wie möglich zu halten.

Beanspruchte Flächen sind nach Bauende von einer Fachfirma des Garten- und Landschaftsbaus, ein­
schließlich Fertigstellungspflege wiederherzustellen und dem Straßen- und Tiefbauamt sowie dem Amt für 
Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Frau Bergelt-Klenner, Telefon (03 51) 4 88 70 35 oder per E-Mail an 
ABergelt-Klenner@dresden.de, nach dem Erreichen des abnahmefähigen Zustandes örtlich zu übergeben.

3. Öffentliche Grünanlagen und Vorrangfläche für Natur- und Landschaftsschutz (Elbwiesen)

Die Objekte Elbwiesen - Gemarkung Kaditz, Objektnummer 1593/01, Flurstück 1500/4, Gemarkung Kaditz, 
Übigauer Straße - Extensivfläche, Objektnummer 1783/01, Flurstück 1500/12, Gemarkung Kaditz und 
Riegelplatz, Objektnummer 5774/02, Flurstück 2170, Gemarkung Kaditz befinden sich in Verwaltung und 
Pflege des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

Für die bauzeitliche Inanspruchnahme ist zwei Wochen vor Baubeginn ein gesonderter Antrag zur Nutzung 
dieser Objekte an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Ansprechpartnerin Frau Nenner, Telefon 
(03 51) 4 88 70 49 oder per E-Mail an Sonu67@dresden.de zu stellen (siehe Formular in der Anlage).

Vor Baubeginn ist eine Fotodokumentation anzufertigen, welche zum Abnahmetermin vorzulegen ist. Auf 
den betroffenen Flächen dürfen keine Ablagerungen erfolgen. Die Aufgrabungsstellen sind so gering wie 
möglich zu halten. Die Festlegungen der Abstimmung vom 24. Juni 2021 zwischen Stadtentwässerung und 
Umweltamt sind zu beachten.

Auf den Elbwiesen sollen die Arbeiten außerhalb der Vegetationsperiode stattfinden. Sie sind rechtzeitig 
mit dem Schäfermeister Herrn Steffen Vogel unter 01 72 - 63 43 61 6 abzustimmen.

Nach Beendigung der Baumaßnahme hat eine fachgerechte Wiederherstellung der beanspruchten Flächen 
zu erfolgen. Eine gemeinsame Abnahme ist mit Frau Nenner (Sonu67@dresden.de) und Frau Wallraf 
(AWallraf@dresden.de) in Form einer Vorortbegehung nach der erfolgten Fertigstellungspflege 
durchzuführen.

In unmittelbarer Nähe zur Baumaßnahme befindet sich die Grünanlage Neuländer Straße/ Moritzburger 
Landstraße Objektnummer 0585/02. Auf dieser Fläche sind Baustelleneinrichtungen, Befahrungen und 
Ablagerungen nicht gestattet.

4. Wald

Auf den städtischen Flurstücken 689/13, Gemarkung Trachau und 49/1, 50/24, 52/1, Gemarkung 
Hellerberge sind Waldflächen vom Bauvorhaben betroffen.

Im Bereich der Startgrube nahe der Radeburger Straße sowie im weiteren Verlauf der Trasse in westliche 
Richtung wird der vorhandene Baum- und Strauchbewuchs (überwiegend Robinien, Kiefern, vereinzelt 
Eichen und Birken) gerodet. Zur Berechnung des Ertragsverlustes erstellt Herr Dr. Voigt (Nature Concept) 
eine Übersicht über die betroffene Waldfläche sowie die ungefähre Anzahl und Baumart der zu 
entnehmenden Bäume.



Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die in Anspruch genommen Flächen wiederherzustellen und 
entsprechend der Vorgaben des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft beziehungsweise Herrn Dr. Voigt 
neu zu bepflanzen. Dabei ist der Schutzstreifen der Trasse von sechs Metern von Neupflanzungen 
freizuhalten.

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft stimmt sich direkt mit Herrn Dr. Voigt zu den Ausgleichspflan­
zungen ab und übergibt ihm einen Katalog mit den möglichen Baum- und Straucharten, welche als Ersatz­
pflanzungen im Baustellenbereich zum Einsatz kommen können. Ausführlichere Festlegungen enthält das 
Begehungsprotokoll vom 23. Juni 2021.

5. Kleingärten

Die Baumaßnahme befindet sich teilweise in den Flächen der Kleingartenvereine Kaditzer Tännicht e.V., An 
der Eiche e.V. und Elbtal I e.V. In unmittelbarer Nähe zur Trasse befinden sich die Kleingartenvereine Son­
nenhang e.V. und Frischer Wind e.V. Die Kleingartenvereine sowie der Stadtverband Dresdner Garten­
freunde e.V. sind über die Baumaßnahme zu informieren. Die Zuwegung zu den Kleingärten ist zu gewähr­
leisten.

6. Wertstoffcontainerstandplätze

Im Baubereich befinden sich die Wertstoffcontainerstandplätze (WSCP) 3168 Grimmstraße/ 
Andersenstraße, 4068 Neuländer Straße 7 (gegenüber), 4071 Neuländer Straße/Galileistraße (Sporthalle) 
und 4198 Diebweg (Wendehammer).

Kann während der Baumaßnahme die Erreichbarkeit der WSCP für Entsorgungsfahrzeuge und Nutzer nicht 
gewährleistet werden, ist dies schriftlich mindestens vier Wochen vor Baubeginn dem zuständigen Bear­
beiter Herr Langguth, E-Mail TLangguth@dresden.de mitzuteilen. Betroffene bauliche Anlagen und Stell­
flächen der WSCP sind nach Bauende wiederherzustellen.

7. Planung Baumpflanzungen

Um künftige Pflanzungen von Straßenbäumen zu ermöglichen, ist der Industriesammler Nord möglichst in 
Richtung Straßenmitte einzuordnen.

Laut Straßenbaumkonzept der Landeshauptstadt Dresden ist eine Baumtrasse mit einer Breite von zwei 
Metern im Gehweg für künftige Straßenbaumpflanzungen von Leitungen freizuhalten.

8- Beteiligung Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Bei Verlegung von Leitungen in kommunalen Flächen ist vor Baubeginn beim Amt für Hochbau und Immo­
bilienverwaltung der Landeshauptstadt Dresden eine Genehmigung zur Nutzung der Flächen einzuholen. 
Ansprechpartnerin ist Frau Köllmer, Sitz Ferdinandplatz 2, Telefon (03 51) 4 88 25 61, E-Mail IKoell- 
mer@dresden.de.

9. Der Bescheid hat auf der Baustelle vorzuliegen und ist auf Verlangen eines Mitarbeiters der Landeshaupt­
stadt Dresden vorzuzeigen.

Begründung

Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß § 48 Abs. 1, Satz 1 i. V. m. § 19 des Sächsischen Naturschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 2013 und gemäß § 2 Abs. 1 der Gehölzschutzsatzung 
zuständige Behörde für den Vollzug der Gehölzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Juni 1995 
(Dresdner Amtsblatt vom 14. September 1995), geändert durch Änderungssatzung vom 25. November 1999 
(Dresdner Amtsblatt vom 16. Dezember 1999) und gemäß § 1 Abs. 1 der Grünanlagensatzung (Dresdner 
Amtsblatt vom 10. Februar 2011).



Nach § 2 Abs. 5 i. V. m. § 4 der Gehölzschutzsatzung sind u.a. die Eingriffe in die Wurzelbereiche (geschützte 
Standorte - Bodenräume unter den Baumkronen zuzüglich 1,50 m im Umkreis) verbotene Handlungen. Gemäß 
§ 6 Abs. 1 wird von den Verboten des § 4 eine Ausnahme erteilt, wenn durch Nebenbestimmungen die 
Beeinträchtigung abgewendet werden kann.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen und zum Schutz der kom­
munalen öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (Grünanlagensatzung) der Landeshauptstadt Dresden vom 
27. Januar 2011, erschienen im Dresdner Amtsblatt Nr. 6/2011, ist zwei Wochen vor Baubeginn ein gesonder­
ter Antrag zur Nutzung von Grünflächen an das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, vertreten durch Frau 
Nenner, Telefon (03 51) 4 88 70 49, Fax (03 51) 4 88 96 13, zu stellen (siehe Formular in der Anlage).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, 
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden.

Mit freundlichen Grüßen

<ßOr
Holdt
Sachbearbeiterin Trassen

Anlagen
Formblatt Bauanzeige
Informationsblatt zum Genehmigungsbescheid 
19 Kartenauszüge
Merkblatt zum Schutz von Gehölzen auf Baustellen 
Sondernutzungsantrag



Landeshauptstadt Dresden-
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Postfach 12 00 20; 01001 Dresden 
Telefon: (03 51) 4 88 70 69 und (03 51) 4 88 70 72

Fax bitte senden an: Frau Holdt
(03 51) 4 88 96 13 
E-Mail: Trasse67@dresden.de

Anzeige Baubeginn

Dresden.
icme

Trassen-Nr. 797-21ho

Vorgang: Industriesammler Nord, 1. Planungsabschnitt zwischen Kläranlage Kaditz und 
Radeburger Straße

Art der Arbeiten: Aufgrabungen / Tiefbauarbeiten

Hinweise:

Der Trassenbescheid des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft muss auf der Baustelle vorliegen. Erforder­
liche Abstimmungen vor Ort sind mit der/dem im Bescheid genannten Ansprechpartner/-in durchzuführen. 
Kontrollen der Baustelle behält sich das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft vor.

Die Gültigkeit des Bescheides vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft mit und ohne Auflagen ist drei Jahre 
ab Bekanntgabe.

Baubeginn:

Bauende (voraussichtlich):

Firma(bauausführende):

Bauleiter/Ansprechpartner/in: Tel.:

Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift

Die tatsächliche Fertigstellung der Baumaßnahme ist dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft schriftlich 
anzuzeigen. Selbiges Formular kann dazu verwendet werden.

Tatsächlicher Fertigstellungstermin:...............................................................................



Wichtige Hinweise zum Genehmigungsbescheid - Trassen

Bei Nichteinhaltung der Auflagen im Bescheid wird gemäß § 12 Abs. 1 und 2 der Gehölzschutzsatzung (Ordnungswidrig­
keiten) i. V. m. § 49 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Naturschutzgesetzes (Bußgeldvorschriften) und gemäß § 18 Abs. 1 und 2 
der Grünanlagensatzung verfahren. Dies gilt auch bei einer ungenehmigten Baumaßnahme, welche mit Bußgeldern bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden sowie zu einem Baustopp führen kann. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Las­
ten des Nutzers bzw. des Auftraggebers.

Veränderungen der Trassenführung sind vor Beginn der Baumaßnahme dem verantwortlichen Mitarbeiter bekannt zu 
geben.

Die Vorschriften der DIN 18920 vom August 2002 und der RAS LG 4 vom August 1999 finden gleichermaßen Anwendung 
für die vorgesehene Baumaßnahme.

Bei Grünflächen, die nicht Bestandteil der Straße sind (Park- und Grünanlagen), entscheidet das Amt für Stadtgrün und 
Abfallwirtschaft über die Sondernutzungsanträge. Ein Antrag auf Sondernutzung ist zwei Wochen vor Nutzungsbeginn 
beim Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu beantragen. Dieser sollte die Flächenangabe, Nutzungsart und einen La­
geplan enthalten. Bei ungenehmigten Nutzungen können Bußgelder bis zu 2.000 Euro gemäß § 18 der Grünanlagensat­
zung erhoben werden.

Es ist zu beachten, dass eine gehölzschutzrechtliche Genehmigung keine weitere notwendige Genehmigung anderer 
Fachbereiche des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sowie Zustimmungen, Erlaubnisse und Gestattungen anderer 
kommunaler Einrichtungen und Institutionen ersetzt.

Durch das Vorhaben sind die angekreuzten Flächen betroffen und vom Antragsteller die Genehmigungen dafür eigen­
ständig einzuholen:

H öffentliches Straßenland / Straßenbegleitgrün - Straßen- und Tiefbauamt:
Tel. (03 51) 4 88 17 49, E-Mail: 66.14@dresden.de

Der Zustand der Straßenbegleitgrünfläche (Rasen) ist als Fotodokumentation vor Baubeginn zu sichern. Für andere Vege­
tationsflächen (z. B. Strauchflächen, Staudenflächen, Wechselblumenbepflanzung, etc.) sind, wenn nicht bereits im Be­
scheid benannt, konkrete Auflagen zur Wiederherstellung bei der Genehmigungsbehörde der Trasse, dem Straßen- und 
Tiefbauamt anzufordem. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Flächen in einem ordnungsgemäßen bzw. fachge­
rechten Zustand dem verwaltenden Straßen- und Tiefbauamt zu übergeben und durch eine Abnahme vor Ort zu bestäti­
gen.

□ Denkmalschutzbelange - Amt für Kultur und Denkmalschutz: Herr Dr. Sterra, Tel. (03 51) 4 88 89 50 

^ umweltrechtliche Belange - Umweltamt:

□ Naturdenkmäler Bäume / Flächen: Frau Fischer, Tel. (03 51) 4 88 61 81

El Landschaftsschutzgebiete/Biotope/FFH/SPA/Gewässer/Ausgleichsflächen: Frau Barthel, Tel. (03 51) 4 88 94 05

□ Gewässer II. Ordnung: Herr Kroll-Reeber, Tel. (03 51) 4 88 62 58

El private Gehölze: Herr Albert, Tel. (03 51) 4 88 94 45, Fax (03 51) 4 88 99 94 45

Flächen des Freistaates Sachsen - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Sitz: Wilhelm-Buck-Straße 4, 01097 Dresden, ist von der geplanten Baumaßnahme in Kenntnis zu setzen.

^ wenn sonstige öffentliche Belange berührt werden, bitte wenden Sie sich an:
-> Wald: Untere Forstbehörde, Herr Meyer, E-Mail IMeyer@dresden.de

Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen der Hinweise sowie die Aufnahme weiterer Nebenbestimmungen bleiben 
Vorbehalten.

Alle Hinweise teilen wir nach unserem Kenntnisstand mit, sie stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar.



Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Sachgebiet Kleingartenwesen/Grundstücke/Satzungen 
Fax: (03 51) 4 88 96 13

Dresden.

Antrag auf Genehmigung einer Sondernutzung 

gemäß § 5 Abs. 1 Grünanlagensatzung

Antragsteller/-in: ___________________________________________________
Firma / sofern Privatperson: Name, Vorname

Anschrift: _______________________________ Handy-Nr.:__
PLZ, Ort

__________________________ E-Mail:_____
Straße, Nr.

Auftraggeber/-in:

Anschrift:

Firma / sofern Privatperson: Name, Vorname

__________________________ Handy-Nr.:
PLZ, Ort

__________________________ E-Mail:
Straße, Nr.

Verantwortliche/-r / Bauleiter/-in mit Vor- und Zuname, Handy-Nr.:

Ort der Nutzung: _________________________ ________
Straße, Nr. PLZ, Ort

Flurstücksnummer Gemarkung

Dauer der Nutzung: _________________________ ________
Datum, vom Datum, bis

Grund der Nutzung:

l~l Aufgrabung Q Ablagerung von Baustoffen u. Ä.

□ Befahren . □ Durchführung von Veranstaltungen

[~| Handel treiben I—1 Errichtung von baulichen Anlagen
und/oder Anbieten und Ausführen von Dienstleistungen

□ Aufstellung von Werbeträgern, Schaukästen, Automaten,

Abfall- und Wertstoffbehälter

CH Sonstiges: ________________________________________________________________________________________________

(nähere Bezeichnung)



-2-

Beschreibung der Sondernutzung:

Trassengenehmigung des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (ASA):

□ liegt vor, Vorgangsnummer des ASA:______________________

CI liegt nicht vor

Flächenbedarf: m 2

Erforderliche Anlagen: Lageplan inklusive Nutzungsdarstellung

Gewerbeerlaubnis/Eintrag ins Vereinsregister u. Ä. in Kopie 

Nutzungskonzept, falls vorhanden

Für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Antrages ist Folgendes zu beachten:

Der Antrag ist bei der folgenden Dienststelle der Landeshauptstadt Dresden einzureichen

per Post an: Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden

persönliche Abgabe: Grunaer Straße 2
3. Etage, Nordflügel, Zimmer N323 / N324,01069 Dresden

Telefon: (03 51)4 88 70 48/4 88 70 49
Fax/E-Mail: (03 51) 4 88 96 13 / sonu67@dresden.de

Der Antrag zur Genehmigung der Sondernutzung ist grundsätzlich schriftlich und mindestens vier Wochen vor Beginn der geplanten 
Nutzung zu stellen.

Der Antrag berechtigt nicht zur Ausübung der Sondernutzung, dafür bedarf es der Genehmigung.

Wir bitten Sie sich im Vorfeld über die Gebühren zu informieren.

Hinweise zum Antragsverfahren und die Grünanlagensatzung finden Sie unter www.dresden.de.

Hinweis:

Die Daten abgebende Person willigt in die Verarbeitung ihrer gemachten Angaben durch den Verantwortlichen 
nach festgelegtem Umfang und Zweck ein. Dabei gelten Bedingungen, die nach der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (EU-DSGVO) zu gewährleisten sind.

Unterschrift:
(Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller/-in)



Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Merkblatt Baumschutz
Schutz von Gehölzen auf Baustellen

Grundsätze

Erhalten der Wurzeln

Schließen Sie jeden Wurzelverlust ausl
Bewahren Sie den Boden im Wurzelbereich vor Verdichtung!
Schützen Sie freigelegte Wurzeln sofort vor Austrocknung und Frost!
Verfüllen Sie geöffnete Gräben und Baugruben im Wurzelbereich schnellstmöglich!

Sichern von Wurzeln. Stamm und Krone

Sichern Sie alle Teile des Baumes!

Optimal ist ein ortsfester Schutzzaun, der den gesamten Wurzelbereich umgibt (Kronentraufe 
zuzüglich 1,50 m im Umkreis). Bei Platzmangel sind jeweils spezielle Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung erforderlich, siehe Bild 1.

Spezielle Maßnahmen zum Schutz von Wurzeln. Stamm und Krone

A Wurzeltellerschutz, siehe Bild 2 und 3

Auflegung von bodendruckmindernden Platten, Stahlblechen, Gummimatten auf mindestens 20 
cm Kies und auf reißfestem Trennvlies
bei großformatigen Abdeckungen Fugen für das Versickern von Regenwasser vorsehen 
Wurzelabdeckungen nur in Vor-Kopf-Arbeit auflegen beziehungsweise im Rückwärtsgang 
wieder aufnehmen
Ungeschützte, insbesondere feucht und / oder lehmige Böden nicht befahren 
Wurzelbrücken bei Altbäumen (z. B. Naturdenkmale)

B Stammschutz, siehe Bild 2 und 3

Schutzmanschette aus stabilen Brettern, Bohlen oder ähnlichem ab 2,50 cm Dicke, Länge 
mindestens 3,0 m unter Berücksichtigung der Höhe der Arbeitsmaschinen 
Polsterung zwischen der Rinde und der Schutzmanschette (z. B. Autoreifen, Dränrohr, 
Schläuche)
über die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanläufe gesondert schützen

C Kronenschutz

Kennzeichnen der Durchfahrtshöhe
zwischenzeitliches Wegbinden der Äste, gegebenenfalls Schnittmaßnahmen bis 5 cm 
Astdurchmesser, Genehmigung des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist vorher 
einzuholen



Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 

D Aufqrabunaen im Wurzelbereich, siehe Bild 4

Saug-Spülverfahren bevorzugen
Trockensaugverfahren nur auf sandigen Böden einsetzen (Fahrzeug mit wurzelschonendem 
Aufsatz)
bei Handschachtung nur in archäologischerweise Vorgehen

Arbeitsschritte
1. Wurzel- Erkundungsgraben anlegen (Saug- Spülverfahren, in Ausnahmefällen vorsichtiges 

Trockensaugen mit Zusatzbefeuchtung oder behutsame Handschachtung)
2. Wurzel- Trennungsgraben (Saugverfahren, behutsame Handschachtung)
3. Wurzelenden mit scharfen Werkzeugen trennen, siehe Wurzelschutz
4. Wundpflege vornehmen
5. Verdunstungs- beziehungsweise Frostschutz gewährleisten
6. Krone um das Maß des geschätzten Wurzelverlüstes zurückschneiden, Genehmigung des Amtes 

für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist vorher einzuholen

Wurzelschutz
Schwachwurzeln (bis 2 cm ) und Grobwurzeln (2 cm bis 5 cm ) sind weitestgehend zu 
schützen, zu erhalten und dürfen nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Amtes für 
Stadtgrün und Abfallwirtschaft beseitigt werden 
Starkwurzeln über 5 cm dürfen nicht beschädigt werden

E Verdunstungs- und Frostschutz

Wurzeln sofort vor Sonne und Wind mit feuchtem Textilvlies, vor Frost mit Decken oder 
Sackleinen schützen
Liegen Wurzeln länger frei, Schutzbarrieren vornehmen, zum Beispiel: 

mit Sand hinterfüllte Schaltafeln oder Spundwände 
durch Anlegen eines Wurzelvorhanges (siehe unten)

Achtung!
Kontrollieren Sie insbesondere bei Wind- und Sonneneinstrahlung den Verdunstungs- und Frostschutz 
regelmäßig auf seine Wirksamkeit._______________________________________________________

F Wurzelvorhana. siehe Bild 5

Arbeitsschritte:
1 Wurzelenden etwa 30 cm lang freilegen
2 Enden nachschneiden und Wundpflege vornehmen, siehe Wurzelschutz
3 Holzpfähle senkrecht einschlagen
4 Drahtgeflecht und Sackleinen an Pfählen befestigen
5 Unterbodengemisch (mindestens 1/3 Sand) einfüllen
6 Oberboden (je 1/3 Sand, Torf, Kompost) höchstens 40 cm auffüllen, siehe Bild 4

Rechtsgrundlagen:
Sächsisches Naturschutzgesetz vom 06.06.2013,
Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009, das zuletzt ohne Artikel 2 Abs. 24 des Gesetzes vom 06.06.2013 geändert worden ist 
Gehölzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden vom 16.06.1995, zuletzt geändert am 25.11.1999 
DIN 18920 (Ausgabe 2002)
RAS LP4 (Ausgabe 1999)
ZTVLa-StB 05



Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bild 1 Ortsfester Schutzzaun

Schutz
des Wurzalberelches durch ortsfesten Zaun

! t d e unhc'^al 4te nnjercterflsihe 
Msm’ö' i ‘ (S^( Wi tz>' * h rpu'J der
il_LT dcd gesaTt'sn Be^ec t di. jf-j ao 
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Bild 2 Wurzeltellerschutz und Stammschutz
(bei Ablagerungen und Baucontainern) mit Bretterzaun mindestens 2,50 m vom 
Stamm entfernt

Schadensbegrenzung
hei Bausteileneinfichtung und Lagerung im Wurzeiberelch 

Nur nach besonderer Erlaubnis. Schutzzaun Pflicht!



Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bild 3 Wurzeltellerschutz und Stammschutz mit Schutzmanschetten

Schadensbegrenzung
bei zwingend notwendigem Befahren des Wurzelbereiches und sonstiger befristeter Betastung

Nur nach besonderer Erlaubnis
Stammschutz ist Pflicht, aber nicht ausreichend bei Saumaßnahmen Innerhalb der Kronentraufe

> 2,00 rn

Bild 4 Aufqrabunaen im Wurzelbereich

Schutz
bei Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen Im Wurzelbereich

Ohr- ^ ,i (njt j
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Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bild 5 Wurzelvorhana

Schadensbegrenzung
bei Abgrabung im Wurzelbereich 

durch Wurzelvorhang

Wurzelvarhang bis zur Verfüllung
der Baugrube feucht hallen.

Kompost,
~ Qberboden

und Dünger

Holzpfahl,
_ Drahtgeflecht und

Sackleinwand od. 
Holzschalung 

__neue
. Wurzelaustriebe

— Unterboden,
ggf. Kompost und 
Dünger

' s. Ziff 1.5.4.2

zu

o

□d

Baugrube, spater Auffüllung mit Boden, 
Oberboden in den oberen 0,30 m
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Baumkataster (unvollständig!)
• ftifk und Grünaniagen

• Stra&enbegletgnjo
• Spiefcereche

• Vofrang/Utrturu Landicha» tsi chulz

• WaU

• Gewässer I Ordnung

Fr erföchen an korrm Bnhciitungen

• Kteingarlenw escn. Verw atung

• Freize*-. Bhokungsgartan, Bnze^iacW 

e sonstgeverpacMetoFSchen(ASA)

Land* risehalUcho Richen

• Werts tollconlannrslancipütze

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurnrer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Wertstoffcontainerstandplätze 
Q Containerstandplatz 

Wertstoffhöfe/Annahmestellen 
S WERTSTOFFHOF 

Bauvorhaben
i ^ ! Bauvorhaben

Bauvorhaben fertggeste«

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

Bundesrepub» Oeutschiand (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Cr es (kn

- - - - - - Flurstücke

□ Park- und Grünanlagen 

| | Vorrangflächen für Natur- und Landschaftsschutz

.......  Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Dresden.

797-21

Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Hersteller: DRESDEN\HOLDT
Malistab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89_UTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindlich.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 
nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
fältigung u.Weitergabe für eigene, nicht gewerbEche Zwecke ist gestattet
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Papierkörbe

RaptOftorb. Stadtromigung 

Papiorkorb. Humusw irtschaft 

Rapwrkorb mit Deckel, Stadtrerigung 

Raptorkorb mit Deckel. Grünflächonarrt 

Pap^rkorb mrt Deckel. Verkehrs betriebe 

Paptorkorb mit Deckel, JCDocaux 

PapMorkorb mrt Deckel. Landeshauptstadt 

Raptorkorb mit Deckel. Staat!. Schlösser und Gärten 

Papierkorb mrt Deckel. QA Klotzsche 

Rapierkorb mit Deckel, Sächs. Landtag 

Papierkorb mrt Deckel. Bgentümcr ungeklärt 

Rapierkorb. Grünflächenarrt 

Fbpiorkorb mrt Dockei, Hurmsw irtschaft 

Hundcbcutelkorb, Stadtroinigung 

Hundebeutelkorb. Grünflächonamt 

HundebeutoBtorb. Vorkohrsbetriebo 

Hundeboutolkorb. JCDocaux 

HundobeutoBcorb. Landeshauptstadt 

HundebeutoBtorb. Staat!. Schlosser und Garten 

Hundebeutelkorb. QA Klotz sehe 

Hundebeutelkorb, Sächs. Landtag 

Hundeboutolkorb, Bgontümor ungeklärt 

Paperkorb. Verkehrs be triebe 

Hundeboutolkorb. Hurmsw irtschaft 

Raperkorb. Freistaat Sachsen 

Paptorkorb. JCDocaux 

Rapierkorb mit Deckel. Freistaat Sachsen 

Rapierkorb mit Deckel. Ströer 

Rapierkorb. Landeshauptstadt 

Hundebeutelkorb. Freistaat Sachsen 

Rapierkorb. Staat!. Schlosser und Gärten 

Rapierkorb (rrobi), Stadtreinigung 

Papier korb. OA Klotzsche 

Papierkorb. Sächs. Landtag 

Papiorkorb. Eigentümer ungeklärt

Sachgesamtheiten

Wertstoffcontainerstandplätze 

Q Containerstandplatz ohne Altpapier

Bauvorhaben

'■ Bauvorhaben

; Bauvorhaben fertiggestelll

Straßenbegleitgrün

□ Vorrangflächen für Natur- und Landschaftsschutz 

-------- Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum (Gebietskörperschaften)

■i
Bundesrepublik Deutschland (Bund) 

Freistaat Sachsen (Land) 

Landeshauptstadt Dresden

Denkmalschutzsatzungen

Denkmalschutzsatzungon

-------- Flurstücke

Kleingartenwesen 

Park- und Grünanlagen 

Parkanlagen, Gärten

Rir kan lagen. Gärten

Schulen - gesamt 

Grundschule

Sportanlagen und Bäder

Bs sportstatte 

■ Kegels portanlago

Reitsportanlago

Schwimmhalle

Skatcranbge

Sporthalle 

Sportkomplex 

Sportplatz und -Stadion 

Tennisanlago 

Wassers porloinrichtung

Aa spezielle Sportanlage

d2 Standard Symbol



Papierkörbe

Papiorkorb, Stadtroimgung 

Rap>orkorb. Humuswirtschaft 

Raptcrkorb mit Deckel Stadtreinigung 

Rapjorkorb mit Deckel, Grünflächenamt 

Paptcrkorb mit Deckel. Verkehrsbetrlobo 

Rapiorkorb mit Deckel, JCDocaux 

Papierkorb mit Deckel. Landeshauptstadt 

Fapiorkorb mit Deckel. Staaö. Schlösser und Gärten 

Papiorkorb mit Deckel, OA Klotzscho 

Rapierkorb mit Deckel, Sächs. Landtag 

Papier korb mrt Deckel. Eigentümer ungeklärt 

Papiorkorb. Grünfläche na nt 

Fäpiorkorb mit Deckel, Humuswirtschaft 

Hundoboutelkorb, Stadtreinigung 

Hunde beutelkorb. Grünflächonant 

Hundcbcutclkorb. Verkehrsbetriebe 

Hundeboutelkorb, JCDecaux 

Hundebeutelkorb. Landeshauptstadt 

Hundeboutelkorb, Staad. Schlösser und Garten 

Hundobeutetkorb, OA Klotzsche 

Hundoboutelkorb. Sächs. Landtag 

’Qy Hundeboutelkorb, Bgontümor ungeklärt 

Papiorkorb, Verkehrsbetriebe 

Hundoboutelkorb, Humusw irtschaft 

^ Ripiorkorb, Freistaat Sachsen 

Rapiorkorb, JCDecaux

8
 Papierkorb mit Deckel Freistaat Sachsen 

Rapiorkorb mit Deckel, Stroer

--------- Papierkorb. Landeshauptstadt

Hundeboutelkorb, Freistaat Sachsen 

Rapiorkorb, Staatl. Schlösser und Gärten 

Papier korb (mobd), Stadtreinigung 

Rapiorkorb, OA Klotzsche 

Rapierkorb. Sächs. Landtag 

Ripiorkorb. Eigentümer ungeklärt

Sachgesamtheiten

Bauvorhaben

M'

: Bauvorhaben

Bauvorhaben fortigges teilt

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum (Gebietskörperschaften)

Bundesrepublik Deutschland (Bund) 

Freistaat Sachsen (Land) 

Landeshauptstadt Dresden

Denkmalschutzsatzungen
| Denkmalschutz Satzungen

-------- Flurstücke

Kleingartenwesen 

Parkanlagen, Gärten

Rarkanlogon. Garten

Sportanlagen und Bäder

Essportstatte 

UH Freibad 

pg Kegels portanlago 

mU ■ Roitsportanlage 

Schwmmhalle 

Bf I Skateranlagc 

Sporthalle 

Sportkomplex 

Sportplatz und -stadon 

Tennisanlage 

Wassers portonrlchtung 

spezielle Sportanlage 

m Standard SyrrOol

-------- Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Wald nach § 2 SächsWaldG 

il^g Wald nach § 2 SächsWaldG



Papierkörbe

Papiorkorb, Stadtrcimgung

Paptorkorb. Humusw irtschaft

Papierkorb mt Deckel, Stadtrcrlgung

Rapiorkorb mit Deckel, Grünflachonarrt

Rapierkorb mit Deckel, VerkehrsOotriobo

Rapiorkorb mit Deckel, XDecaux

Papier korb mrt Deckel, Landeshauptstadt

Papier korb mit Deckel, Staat!. Schlösser und Gärten

Rapiorkorb mt Deckel. OA Klotzsche

Papier korb mrt Deckel. Sächs. Landtag

Papier korb mrt Deckel. Eigentümer ungeklärt

Fa pierkorb. Grünfläche na nt

Papier korb mit Deckel. Humusw irtschaft

Hundebeutolkorb. Stadtreinigung

Hundebeutolkorb. Grünflachonant

Hundebcutelkorb. Verkehrsbetriebe

Hunde boutelkorb, XDecaux

Hundebeutelkorb, Landeshauptstadt

Hundebeutelkorb. Staat). Schlösser und Garten

Hundoboutelkorb. OA Klotzsche

Hundebcutelkorb, Sachs. Landtag

Hundoboutelkorb, Eigentümer ungeklärt

Papicrkorb, Verkehrs botnebo

Hundoboutelkorb. Humusw irtschaft

Rapiorkorb. Freistaat Sachsen

Rapiorkorb. XDecaux

Rapiorkorb mit Deckel. Freistaat Sachsen

Papier korb mit Deckel. Ströer

Papierkorb. Landeshauptstadt

Hundebcutelkorb, Freistaat Sachsen

Rapierkorb, Staat!. Schlosser und Garten

Rapierkorb (moW), Stadtreinigung

O Rapiorkorb. OA Klotzsche 

Papierkorb. Sächs. Landtag 

Rapiorkorb. Eigentümer ungeklärt

Sachgesamtheiten

Wertstoffcontainerstandpiätze 

3 Containerstandplatz ohne Altpapier

Bauvorhaben

Bauvorhaben

Bauvorhaben fertiggestollt

Wald nach § 2 SächsWaldG

Wald nach § 2 SächsWaldG

Erstaufforstung

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum (Gebietskörperschaften)

Bundesrepublik Deutschland (Bund) 

Freistaat Sachsen (Land) 

Landeshauptstadt Dresden

Denkmalschutzsatzungen

Denkmalschutzsatzungon

-------- Flurstücke

□ Park- und Grünanlagen 

Parkanlagen, Gärten

] Spielbereiche 

Sportanlagen und Bäder

Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)



^ 1696/16 \
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Baumkataster (unvollständig!)
• FVk und Grunaniagen

• Si-'aflenbogteagrun

• Sp«fcer©che

• Varangflfötia-uLancKchaf Uichuti

• Wak)

• Gew ässer l Ordnung 

Fre4Bchen an kom-n Bnrthtngen

• Weingarleow wen. Verw afcung

• Fr ec 04-, Ertwkjngsgärten. Gue^iachi

• (onstQe verpachtete Rachen (ASA)

Land« rlschaftVrhe Füchen

• Werts toflcontaineritandplatze

• Deponien

e Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 SlandortnunTTBr

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben
• -- - I Batrr erhaben

r
: Bau-rerhaben fertiggestell

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

Bundesrepubik Deutschbnd (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

- - - - - - Flurstücke

] Vorrangflächen für Natur- und Landschaftsschutz 

Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Dresden.
£)LG2qGIJ’

797-21

Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Hersteller: DRESDENtHOLDT
Maßstab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverhindfch.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 
nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Venriel- 
fältigung u.Weitergabe für eigene, nicht gewerbfehe Zwecke ist gestattet



Baumkataster (unvollständig!)
• ftftc urid Gfünanög«!

• StraaenbegtetQrün

• Spiefcereiche

• VorrangflflaJur-uXandichaltsschutz

• WaU

• Gewässer l Odnung

Ff c4 lachen an komn Brvichtungen

• Kleingartenwtsen. Verwaltung

• Ffcfco*-. BrhcAjngsgärten, Enzetach!

• sonstige vcrpach’sie Fachen (ASA) 

Lanchv irtschafttche Flächen

• Weflsto/fcontarierslandptttzo

• Spofl statten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 SUndortnufTmsf

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben
I Bauvorhaben 

; Bauvorhaben (ertggcstaö

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

I BundesreputÄ Deutschland (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

- - - - - - Flurstücke

□ Vorrangllächen für Natur- und Landschaftsschutz 

.......  Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Dresden.
QLGZqGLT
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Baumkalaster (unvollständig!)
• Park und Grünanlagen

• StraaenbegWgrün

• SpWaerethe

• Vorrangfltotur-u-Landschaftsschutz

• WaU

• Gewässer 1 Ordnung 

Fre4lächen an torrm Bnrichtungen

« Wcrigarlenw es en, Verwaltung

• Frcüel. Bholungsgarten, Bnzetpachl

• sonst ge verpachtete Fachen (ASA)

Land« irUchafllche Flächen

• Werts tof I conlaivers tandplätze

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnummor

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben

Bauvorhaben fertggestelt

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

Bundesrepublk Oeutschiand (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

------ Flurstücke

J Vorrangflächen für Natur- und Landschaftsschutz 

...... . Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Dresden.
^I.GZqGTJ'
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Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Hersteller: DRESDENtHOLDT
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Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;
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Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindlich.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 
nur mit schrifttkrher Genehmigung d, Herausgebers. Die analoge VervieF 
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Baumkataster (unvollständig!)

• ftfk und Gnjranbgcfl

• SJvaflenbogtelgrün

• Spiot*feche

• VorrangflNahir-u.Urvhehaftsschutz

• WaU

• Gew ä*set » Ordnung 

Fferföchen an torrm Bnrichtungen

• Ktangarten* esen. Verw aKung

• Ffftfcei-, BrhtAxngsgärton, Enz eipacht

• sonstgo verpachtete Rächen (ASA)

Lanch» ruchattlche Fttchen

e ViiertstotlcontaineritandpUtzo 

e Deponien 

e Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurmw

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Sachgesamtheiten 

Bauvorhaben

1 : Bauvorhabeniiiunri
jjlUjll Bawrorhaben fert^este«

Eigentumsformen - öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)
|^j BundesrepubiA Oeutschiand (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

LAndMhJuptiUdl Oes den

------ Flurstücke

J Park-und Grünanlagen

2 Vorrangflächen für Natur- und Landschaftsschutz 

........ Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

E§]|| Dresden.gjU ßl-GZqGU'

797-21

Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Herstellen DRESDEN\HOLDT
MaBstab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 i 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;
Kulturdenkmale Landesamt für

Denkmalpflege, CC-BY-NC-ND 3.0 iAusgabe vom: 25 Januar 2022 |
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindlich.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 
nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
fältigung u.Weitergabe für eigene, nicht gewerbfehe Zwecke ist gestattet ]
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^ I Baumkataster (unvollständig!)

• Park urx) Gruoantagen

• StfarSenbcgtel'jrun
• Spefcerecho

• VcxrangflFiatur-U-LandschaftsscKitz

• WaU

• Gewässer I Ordmmg 

Fr Machen an ►orrm Bvichtungen

• Ktengar Icnw «en. Verw oSung

^ • Freüe4-. BhoUngsgärten, Brzotjachl

• sortstge verpachtete Flächen (ASA)

Lanchv rtschaltlche Flächen

e Werts tof (contancrstandfützc

e Deponon 

e Sportstätten

©
©i

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung

1 Standortnumi—

Rurstüc
siehe Fortsetzung

Stendortnummer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche)
ttsetzuna

110;3

-29-

-■ift;—-fS’

1275/a
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1273/ 

■2213/4'

110.3

©

©

. 110.0

. 110.2

110.1

11/ I Dresden
Jll I D^gqeij*
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Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
I Herstellen DRESDENtHOLDT2213/ Maßstab: 1:1000

1 Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Liegenschaftskatasierc- 
Staatsbetrieb GeoSN;
Vn!*""' '

:haftskatasters:__ wwWOINi
Kulturdenkmale Landesamt für 
Denkmalpflege, CC-BY-NC-ND 3.0 Ausgabe vom: 25 Januar 2022 

Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindSch.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 

nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die anakxje VeivioL 
fältigung u.Weitergabe für eigene. nirW-—-> - •
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Baumkataster (unvollständig!)
• Rtrk urx) Grünaniagtn

• SVaBanbegte^grün
• Sp«fc«reche

• Vora-yjll ftatjf-u Landschal Isschutz

• WjU

• Gew äs &er l Ordnung 

Fre^Bchcn an konm Gnrichtungen

• Klengarteowesen. VefwaSmg

• FreizaS-, BhcAmgsgärten, Eruelpach!

• sonstge verpachtet* rachen (ASA)

Lande irttchalBche Flächen

• Wertstof (containers tandpiätze

• Ooponien

• Sportstanen

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrmar

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben
■-------- : Bauvorhaben

jllfijj Bauvorhaben fortggeste«

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

Bundesrepublk Deutschland (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

- - - - - - Flurstücke

Kleingartenwesen 

Sportanlagen und Bäder
Eissports tMfi 

Fretoad

Kegeisportantage 

lU ■ Retsportanögc

Sporthafe 

SpovOtorrpier 

Sportplatz und -stadem 

Tennis antag*

Was sers porteiYichtung

ÖoU speziete Sportanlage 

Standard Syrrbol

j Straßenbegleitgrün

....... Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

70
(T>

rr

73c 797-21

Dresden.
]3LG2C[GIJ‘
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Maßstab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89_UTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Uegenschaftskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindlich.
Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung 
nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
fältigung u.Weitergabe für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet



Baumkataster (unvollständig!)
• Part, und Grünjnögon

• Sraßenbogtetgrün

• Sptetcrccbe
• Vcxrangfl fWuf-u iaodschafts schul/

• Wat)

• Gew Asset I Ordnung

Ft erfischen an tonrn Gnrichtungen

• Wengatlerw e*en, Verw atung

• Ffeael-. BhotrvjigAftsn. Bnrerseht

• sons’jge verpachtete Föchen (ASA)

Land* rtsc hat Oche Föchen

• Wertstotfcontaineritandpötze

• Sports ölten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 StandortnuoTTBr

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche)

Bauvorhaben
- Barrrorhaben 

t Bairrorhahen fertggesteM

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

Deutidtond (Bund) 

Recstaat Sachsen (Land) 

Landeshauptstadt Dresden

------ Flurstücke

□ Kleingartenwesen 

.......  Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Plll Dresden.
QjU J^lGgqGIJ-

797-21

Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Hersteller: DRESDENtHOLDT
Maßstab: 1:1000
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Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindlich.
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nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
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Baumkataster (unvollständig!)
■ Porti und Grünanlagen

• Straßcnbogtdgnjn

• Sptefcerefcho

• Vorrangflfötur-u.Landschaftsschutz

• Waid

• Gew ässer I Ordnung

Fi (Stachen an Komm Qnrichtungen

• Weingarlerwesen, Verwaltung

• Fieaet , BhoUngsgilen. Bnzdpachl

• sonstga verpachtete rächen (ASA)

Land* irtschafUcho Fliehen

• Werts toffcontainerstandplüzo

• Deponien

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrrrer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben

f litt Ui Bauvorhaben fertiges tea

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

! ; Bund«repubik Deutschland (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

------ Flurstücke

^ Kleingartenwesen 

Sportanlagen und Bäder

Straßenbegleitgrün

Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Dresden.
gjU QLGgqGIJ-

797-21
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Maßstab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89UTM33; NHN im DHHN2016 
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Nur für den Dienstgebrauch
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Baumkataster (unvollständig!)
• Park und Grünaoögon

• Straß enbegWgnjn

• Spctcrcchc

• VofrangfIfiltur-uiJindichaJUschutz

• WaU

• Gewässer I Ordnung

Pro*lachen an komm Bnrichtungen 

' Weingarterwrescn. VemvaSung

• Freuet-, Bhokmgsgärten, Brue^jachl

• sonsbge verpacftteU» Föchen (ASA) 

Landw rUctufUche Flächen

• WcrtsWfcontainerstandptttze

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrrmr

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Y/A Gartendenkmale, flächenhafte

Mobile Sammelstellen 
@ Schadstoffe

siehe Fortsetzung

Dresden.
QI.GgqGU1

797-21
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Hersteller: DRESDENtHOLDT
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Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;
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Staatsbetrieb GeoSN;
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Baumkataster (unvollständig!)
• Park und Grünanlagen

• Straßenbegteigrün

• Spcfecrcche

• VorrangflUatur-u Landichallsschutz

• Wail

• Gewässer k Ordnung

Frei lachen an torrrn Bnrichtungen

• Wengarterwesen, Verwatung

• Freize<-. &h6kjng»gärten, Brvcäpachl

• sonstige verpachtete FBchen (ASA)

LandwirtschafUche Flächen

• Werts toftccntainergtandpätzo

• Oaporten

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriltung
1 Standortnummer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Y/A Gartendenkmale, flächenhafte
siehe Fortsetzung

Dresden.
QI.GgqGU1

797-21

Herausgeber: Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
Hersteller: DRESDENtHOLDT
Maßstab: 1:1000
Bezugssysteme: ETRS89JJTM33; NHN im DHHN2016 
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Bestandsdaten des Uegenschaftskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;
Kulturdenkmale Landesamt für 
Denkmalpflege, CC-BY-NC-ND 3.0 
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Nur für den Dienstgebrauch
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nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
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Baumkataster (unvollständig!)
• Park und GrünanSagen

• StraQenbegblgnjn

• Spctercebo

• VorranaRfblur-uXandiChattSiChutz

• WaU

• Gewässer I Ordnung

Fred lachen an konrn Enrichtmgen

• Weingarterwesen. VerwaSung

• Frcüc-4-, Erhobngsgärten, Brxzclpachl

• sonstge verpachtete Rachen (ASA)

Landw rtschaftfche Flächen

• Werts toUcontainerstandptttze

• Deponien

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
X Standortnurrmer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Y/A Gartendenkmale, flächenhafte
siehe Fortsetzung

f^lll Dresden.
gjll QI.GZqGU'
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Baumkataster (unvollständig!)
• FVk und Grünariagan

• Straßanbegloagrün

• Spcfcirccho

• VorrangfLfbtur'UXandschaftsschutz

• WaU

• Gewisser I Ordnrig

Fr Köchen an kimn Bnrichtungen

• Kengartcnwesen, VerwaKung

• Fraaei-, Bhoingagiften, Bnze^acW 

a sonstige verpachtete Fachen (ASA)

Land« rUchatttche Fliehen 

a WerUto((contairwsUndptetze 

a Deponien 

a Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrmer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche)
siehe Fortsetzung

^11 Dresden.
£)iG2qGir

797-21
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Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindSch.
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nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviel­
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Baumkataster (unvollständig!)
Park und Grunankagsn

S&aß#nbegb«3run

Spietoeretha

Vtxrangflfölij-u Lanchchaltsichotz 

WaM

Gewässer i Ordnung 

Fröhlichen an torrm Brvxhtungen 

Kk. ngarter.w eson, Vtr* atung 

Freue!-. Bhoingsgirten, Brudpachl 

sonstige verpachte!« Föchen (ASA) 

Land« irtschaf Ocha Fliehen 

Werts toflcontaiaeratandpttUe 

Deponien 

Sports tätlen

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
Standortnurmnr

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Wertstoffcontainerstandplätze 
3 Containerstandplatz

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

IPP BundesrepuMk Deutschland (Bund)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

Flurstücke 

Kleingartenwesen 

Sportanlagen und Bäder

Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich) 

t nach § 2 SächsWaldG 
Wald nach § 2 SächsWaldG

Dresden.
QiGzqGir

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft 
DRESDENtHOLDT 
1:1000

Bezugssysteme: ETRS89UTM33; NHN im DHHN2016 
Datenquellen: Geodäten der Landeshauptstadt Dresden;

Bestandsdaten des Liegenschattskatasters: 
Staatsbetrieb GeoSN;

Ausgabe vom: 25 Januar 2022 
Nur für den Dienstgebrauch

Der Inhalt dieser Karte ist nicht rechtsverbindSch.
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nur mit schriftlicher Genehmigung d. Herausgebers. Die analoge Verviet- 
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Baumkataster (unvollständig!)
• fVk und Grünaniagen

• StraElentegleegrun

• Spc-berecho

• Vorran^LNaturulAndschafUschutz

• WaU
• Gewässer I Ordnung

Fr »chen an tonm Bnrichtungen

• KJcngafterm ejen. Vota alung

• Freael . Erhoijngsgärten, Bnze^iacN

• EOf.stge verpachtete Föchcn (ASA)

Land« rtschatticha Flächen

• Wertstoffcontaneritandplüze 

e Deponien

e Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrmer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben

| Bauvorhaben fertggestet

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

j BundesrepubBt Dcv/tschUnd (Bund) 

Freistaat Sachsen (Land) 

Landeshauptstadt Dresden

------ Flurstücke

Sportanlagen und Bäder
Bs Sportstätte 

Frei) ad

Kegels portantage 

Ratsportanlage 

Scfwrrmtule 

Skater antage 

Sporthaie 

Sportiorrpfei 

Sportpötz und -staden 

Terme anlage 

Was s ersportemrichtung 

0® spezioto Sportantige 

SUndvd S, -tC'

.......  Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Wald nach § 2 SächsWaldG 
i^W Wald nach § 2 SächsWaldG

Dresden.
|| QLGZqGIJ'
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Baumkataster (unvollständig!)
• fVk und Gfüwtfageo

• SlraOenbogtetgrun

• Spietoreche

• VorranfjflftAjr-u Landichaftsichutz

• WaU

• Gewässer I Ordnung

Fre4lachen an korrm Bnrichtungen

• Kleingaderrwescn. VerwaKung

• FreCe*-, Erholungagärten. BnzelpacN

• «onstge verpachtete Bächen (ASA) 

Land« rtschalliehe Flächen

• Werts to((contarierstandpiätze

e Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Standortnurrmer

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Bauvorhaben
------- Bauvorhaben

I Bauvorhaben (ertggesteai

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

i Bundesrepubft Deutschland (Brxrd)

Freistaat Sachsen (Land)

Landeshauptstadt Dresden

- - - - - - Flurstücke

.......  Trassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Wald nach § 2 SächsWaldG 
m Wald nach §2 SächsWaldG

Hl Dresden.
QJU j^LGzqGir
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Baumkataster (unvollständig!)
• Park und Grür.an!agon

• Slraßenbegte^grun

• Spoixsrtcho

• Vorrangfirbtur-oLandschaltsschutz

• Waid

• Gew ässer l Ordnung 

Frerföchen an korrm Bnrichtungen

• tQeingartenwescn. VerwaCung

• Frc-izet-, Erhokjngsgärten, Brue^achi

• sonsbge verpachtete Füchen (ASA)

Land« rtschaldcho Rächen

• Werts tot Icon larx-t 5 tandpUitzo

• Deponien

• Sportstätten

Baumkataster (unvollständig!) - Beschriftung
1 Starvfcytnurrrrcf

Flurstücke (nur Geometrie - für Suche) 

Sachgesamtheiten 

Bauvorhaben
; : Bauvorhaben

nrrmr
Bavr/orhabcn (ertggeste«

Eigentumsformen - Öffentliches Eigentum 
(Gebietskörperschaften)

B^vJesrtf^jmDcuUchSvUlBord)

Rehtut Sechsen (Lend)

Landeshauptstadt Gruden

------ Flurstücke

J Straßenbegleitgrün

.......  Irassen - letzten 3 Jahre (mit 1 m Bereich)

Wald nach § 2 SächsWaldG
Wald nach § 2 SächsWaldG

Dresden.
QlGZqGU’
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